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Sehr geehrter Herr Staatssekretar̈,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

herzlich willkommen beim 30. Bundeskongress fur̈ Leitungskraf̈te im Bereich der 
Langzeitpflege und Teilhabe, wie immer veranstaltet vom Deutschen Verband der 
Leitungskraf̈te der Alten- und Behindertenhilfe. Wie in den Vorjahren freuen wir uns 
wieder ub̈er Ihre so rege Teilnahme. Wir begruß̈en heute 450 Leitungskraf̈te und 
Expertinnen/Experten. Fur̈ diesen Zuspruch moc̈hten wir uns ausdruc̈klich in dieser 
arbeitsintensiven Zeit bedanken.  

Der diesjaḧrige Kongress steht thematisch ganz im Zeichen der letztjaḧrigen 
Veranstaltung. Insbesondere am ersten Tag werden wir Ihnen mit Blick auf die 
gegenwar̈tige und leider auch zukun̈ftige demografiebedingte Entwicklung der 
Altenhilfe anspruchsvolle Themenkomplexe servieren.  

Der zweite Kongresstag bietet Ihnen dagegen in mehreren Themenbereichen 
handlungsorientierte konkrete Umsetzungsoptionen und soll damit eine positive 
Energie und Zuversicht fur̈ den anspruchsvollen Arbeitsalltag vermitteln.  

Zuruc̈k zu den komplexen Herausforderungen.  

Das Aus der Ampel-Koalition im Dezember 2024 haẗte eigentlich den Weg frei 
machen kon̈nen fur̈ einen Diskurs mit der jetzt CDU/CSU- und SPD-gefuḧrten 
Regierung ub̈er eine umfassende Pflegereform. Stattdessen hat die Koalition eine 
neue Bund-Lan̈der-Arbeitsgruppe eingerichtet, die eine umfassende Pflegereform 
vorbereiten soll. Und das ohne Vertreter*innen aus der Pflegepraxis! In dieser Bund- 
Lan̈der-Arbeitsgruppe wirken neben dem Bundesgesundheitsministerium und den 
auf Lan̈derebene fur̈ die Pflege zustan̈digen Minister:innen und Senator:innen der 
Deutsche Stad̈tetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Stad̈te- und 
Gemeindebund mit. Die Kritik aus der Pflegebranche und auch vom DVLAB an 
dieser Besetzung ohne die Pflege war laut und deutlich, aber ohne erkennbare 
Wirkung.  

• Zudem scheinen sich die Befur̈chtungen zu bewahrheiten, dass die 
augenblickliche Finanzierungsfrage der Pflegeversicherung wichtige Aspekte 
einer umfassenden Strukturreform in den Hintergrund dran̈gen wird.  
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• Wo ist z.B. die "Kretschmer- Laumann- Pflegevollversicherung" geblieben? 
War das nur eine Wahlkampf-Finte im Winter 2024/2025 auf dem Ruc̈ken der 
pflegebedur̈ftigen und auf Hilfe zur Pflege angewiesenen Menschen? 
 

• Was ist aus dem Reformvorschlag von Jens Spahn u.a. zum Sockel-Spitze-
Tausch aus dem Jahr 2020 geworden? Der Eigenanteil fur̈ die Pflege im Heim 
sollte gedeckelt werden. Kun̈ftig sollte niemand fur̈ stationar̈e Pflege lan̈ger als 
36 Monate mehr als 700 Euro pro Monat zahlen. Spahn rechnete mit Kosten 
in Hoḧe von sechs Milliarden Euro pro Jahr fur̈ seine Reform. Finanziert aus 
Steuermitteln.  

 
• Gilt das auf einmal alles nicht mehr??? Stattdessen erlebten oder erleben wir 

teils immer noch eine Diskussion um den Pflegegrad 1. Auch zu hor̈en ist eine 
Anhebung der Schwellenwerte fur̈ die Pflegegrade 1 bis 3 um jeweils ca. fun̈f 
Punkte, um bei den jaḧrlich 1 Million Pflegegrad-Begutachten die 
Hoḧerstufungsquote zu verlangsamen.  

Karl-Josef-Laumann, der ehemalige Staatssekretar̈ im Bundesministerium für 
Gesundheit und jetzige Gesundheitsminister in NRW, sagt dazu: Mir ist wichtig, die 
Leistungen der Pflegeversicherung noch einmal genau in den Blick zu nehmen. 2017 
hatten wir bei der letzten großen Pflegereform die Pflegegrade eingefuḧrt. Das war 
zu der Zeit auch richtig. Aber wir mus̈sen uns auch ehrlich fragen: Welche Ziele 
wollten wir womit erreichen und haben wir diese erreicht?  

Ziel war es, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Menschen mit Demenz 
fruḧer mit Leistungen der Pflegeversicherung auszustatten, als dies beim star̈ker 
kor̈perbezogenen alten Pflegebedur̈ftigkeitsbegriff und den Pflegestufen der Fall war. 
Heute kann hier konkret die Frage gestellt werden, ob dieses Ziel erreicht oder 
verfehlt wurde. Entsprechend kon̈nten Anpassungen erfolgen.  

Noch einmal zuruc̈k zur gegenwar̈tigen Finanzsituation der Pflegeversicherung und 
zum Reformvorschlag von Jens Spahn. Klar und deutlich darf hier festgestellt 
werden: Die Pflegeversicherung hat gegenwar̈tig nur deshalb finanzielle Sorgen,  

• weil der Bundeszuschuss in Hoḧe von 1 Milliarde Euro seit dem letzten Jahr 
eingestellt wurde;  

• weil die soziale Absicherung von pflegenden Angehor̈igen, die eigentlich aus 
Steuermitteln zu finanzieren ist – sogenannte versicherungsfremde Leistungen 
–, die Pflegeversicherung in Hoḧe von rund 3,6 Milliarden Euro jaḧrlich 
belastet;  
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• weil seit Einfuḧrung der Pflegeversicherung zudem die vollstan̈dige 
Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege in Pflegeheimen durch 
die Krankenkassen aussteht. Kostenpunkt: ca. 3 Milliarden Euro. 
Die jetzige Bundesregierung lehnt das ab. Weil eine vollstan̈dige Ub̈ernahme 
der Finanzierungsverantwortung durch die GKV diese erheblich belasten 
wur̈de. Gleichzeitig wur̈de die Pflegeversicherung entsprechend entlastet 
werden, was aber laut Bundesregierung zu einer grundlegenden 
Verschiebung der Finanzierungsstrukturen fuḧren wur̈de.  

Fachlich ist die Sachlage also mehr als eindeutig: Die Zustan̈digkeiten und Probleme 
sollten endlich dort gelos̈t werden, wo sie hingehor̈en – aber nicht auf dem Ruc̈ken 
der Pflegeversicherung und der hier betroffenen Menschen. Und auch nicht zulasten 
der Hilfe zur Pflege und damit der Kommunen.  

Die Fakten, meine Damen und Herren: 
Die Ausgaben der Pflegeversicherung in 2024: 68,2 Milliarden Euro Dem stehen 
Einnahmen in Hoḧe von 66,6 Milliarden Euro gegenub̈er . Hieraus ergibt sich ein 
Defizit von rund 1,5 Milliarden gegenub̈er den dargestellten Anspruc̈hen von jaḧrlich 
rund 7,6 Milliarden Euro. Das entsprac̈he einem Überschuss oder Ruc̈klagen von ca. 
6,1 Milliarden Euro.  

Fur̈ 2025 ist nun ein Defizit von ca. 3,4 Milliarden Euro prognostiziert. Aber selbst 
dann bestun̈de noch ein Ub̈erschuss von 4,2 Milliarden Euro.  

Zu guter Letzt die Frage nach der ub̈erfal̈ligen Refinanzierung der Corona-
pandemiebedingten Kosten in Hoḧe von 5,5 Milliarden Euro. Auch hierzu ist nichts zu 
vernehmen.  

Vor dem Hintergrund dieser finanziellen Fakten sollten wir gemeinschaftlich sehr 
kritisch auf die weiteren Reformvorschlag̈e der Bund-Lan̈der-Arbeitsgruppe achten.  

Unstrittig bleibt aber trotz meiner Ausfuḧrungen zu den Finanzen: Die 
Pflegeversicherung benoẗigt nach 30 Jahren in der Tat eine umfassende Finanz- und 
Strukturreform.  
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Die aktuellen Reformdebatten zeigen deutlich, dass unsere umlagefinanzierten 
Sozialversicherungen nicht auf die Herausforderungen des demografischen Wandels 
vorbereitet sind. Eine wachsende Zahl al̈terer Menschen fuḧrt zwangslaüfig zu einer 
verstar̈kten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, insbesondere in der 
Kranken- und Pflegeversicherung. Gleichzeitig schrumpft die Zahl der 
Beitragszahlenden.  

Diese Entwicklung ist kein vorub̈ergehendes Phan̈omen, sondern wird sich in den 
kommenden Jahren weiter verstar̈ken, weil jetzt die geburtenstarken Jahrgan̈ge der 
Babyboomer ins Rentenalter kommen. Die entsprechenden Groß̈enordnungen sind 
wissenschaftlich seit den 80er Jahren prognostiziert, aber von Gesellschaft und 
Politik seit Jahrzehnten verdran̈gt worden.  

So betrag̈t in diesem Jahr die Sozialabgabenlast rund 42,5 Prozent der 
beitragspflichtigen Einnahmen. 2022 waren dies noch 40 Prozent. Bis 2035 kon̈nte 
die Sozialabgabenlast nach Einschaẗzung von Bundestagsexperten, des Rats der 
Wirtschaftsweisen sowie des Stabilitaẗsrats zwischen 47,5 und 50 Prozent erreichen.  

Und so verwundert es auch nicht, dass auch bei der Rentenreform ein Weiter-so wie 
bisher nicht mehr funktioniert. Die Generationengerechtigkeit sei zu beachten, hor̈t 
man aus Teilen der CDU-Bundestagsfraktion. Und Bun̈dnis 90/Die Grun̈en werden 
noch deutlicher:  

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung kon̈ne um einen Prozentpunkt 
sinken, wenn alle Beschaf̈tigten tatsac̈hlich bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter 
arbeiten wur̈den. Fruḧverrentungsprogramme seien der falsche Weg. Die Rente mit 
63 solle nur noch denen zugutekommen, die aus gesundheitlichen Grun̈den 
fruḧzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden mus̈sen.  

Unsere gelebte Gegenwart wird trotz dieser Diskussionen weiter von der Suche 
nach Lösungen bestimmt bleiben, wie dem Arbeits- und Fachkraf̈temangel 
begegnet werden kann. Von heute bis ca. 2036 sprechen wir ub̈er rund 16,5 
Millionen Menschen, die quer durch alle Branchen in Rente gehen werden. Diese 
freiwerdenden Arbeitsplaẗze kon̈nen jedoch mit den nachruc̈kenden, neu in das 
Berufsleben eintretenden Altersjahrgan̈gen (12,5 Millionen Menschen) nicht 
annaḧrend ausreichend nachbesetzt werden. Ein zentrales Ergebnis der 15. 
koordinierten Bevol̈kerungsvorausberechnung geht selbst bei einer hohen 
Nettozuwanderung bis Mitte der 2030er Jahre von einer Abnahme von insgesamt 1,6 
Millionen Arbeitskraf̈ten aus. Bei einer niedrigeren Nettozuwanderung kon̈nte sich die 
Abnahme an Arbeitskraf̈ten sogar auf 4,8 Millionen Arbeitskraf̈te erhoḧen.  
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Diese Zahlen sind besorgniserregend. Wir allein schaffen es schon lan̈gst nicht mehr, 
die Beschaf̈tigung in unserem Land und damit auch in Bereichen wie der 
Daseinsfur̈sorge aufrecht zu erhalten. 2023/2024 wurde der Beschaf̈tigungszuwachs 
in Deutschland ausschließlich durch zugewanderte Beschaf̈tigte getragen. Dreiviertel 
der Stellen, die zwischen 2010 und jetzt neu geschaffen wurden, sind mit 
zugewanderten Arbeitskraf̈ten besetzt. Unter den knapp 46 Millionen Erwerbstaẗigen 
in Deutschland sind ub̈er 5,3 Millionen zugewanderte Beschaf̈tigte. Trotz dieser 
Entwicklung klafft auf dem Arbeitsmarkt eine immer groß̈er werdende, dauerhaft 
strukturell bedingte Luc̈ke.  

Das ist die Realitaẗ. Genau deshalb braucht es dringend umfassende 
unternehmerische Gestaltungsfreiheiten in der Altenhilfe beim Personaleinsatz – bei 
gleichzeitiger Sicherstellung der Pflegequalitaẗ durch die Dienstleister. 
Mindestanforderungen sind selbstredend zu definieren. Wenn es nicht gelingt, die 
Arbeitsbelastung in der Pflege u.a. durch kreative, einrichtungsbezogene und vor 
allem stabile Dienstplan̈e nachhaltig zu verringern, werden alle Bemuḧungen zur 
Attraktivitaẗssteigerung des Pflegeberufs und zur Gewinnung von Fachpersonal 
erfolglos bleiben.  

Schon jetzt sind Beeintrac̈htigungen und Man̈gel bei der Versorgung 
pflegebedur̈ftiger Menschen zu verzeichnen. Das will nur keiner hor̈en und keiner 
lesen. So kon̈nen ambulante Pflegedienste flac̈hendeckend zunehmend keine neuen 
Kund*innen mehr annehmen und/oder keine  

Leistungen bei bestehenden Kund*innen aufstocken. Damit wac̈hst die Zahl preka ̈rer 
haüslicher Pflegesituationen und familiar̈er Belastungen tagtag̈lich. Zudem stagniert 
der vollstationar̈e Bereich in seiner Entwicklung, obwohl er – gemessen an dem 
prognostizierten Bedarf – stark wachsen mus̈ste. Investoren scheuen hier jedoch 
zunehmend das Risiko, das wesentlich durch den Arbeitskraf̈temangel bestimmt 
wird.  

Vor diesem Hintergrund weiterhin an einen Wachstumsmarkt der professionellen 
Pflege zu glauben und an alten sektoralen Strukturen festzuhalten, ist realitaẗsfern 
und wird die Ub̈erlastung des Systems beschleunigen.  

Was ist notwendig, um hier für eine zügige Entlastung zu sorgen? Und wie 
könnte, wie muss sich darüber hinaus die Zukunft der Altenhilfe entwickeln? 
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Immer mehr Expertinnen und Experten aus unserer Branche sind sich einig: Fur̈ die 
Aufrechterhaltung der Versorgungsstrukturen in der Altenhilfe ist der Wegfall der 
jetzigen Sektorengrenzen unumgan̈glich. Nicht der Wohnort soll ub̈er Inhalt, Umfang 
und Qualitaẗ der Leistungen bestimmen, sondern der individuell festgestellte 
Hilfebedarf. Auch wir als DVLAB setzen auf die Ambulantisierung aller Bereiche und 
damit auf das AUS der Leistungserbringerzentrierung. Statt dem all-inklusive-Ansatz 
im Heimbereich oder der Tagespflege bedarf es einer umfassenden Einbindung von 
An- und Zugehor̈igen sowie der Zivilgesellschaft, des Ehrenamtes. Dazu ist eine 
Neuausrichtung der Versorgungssettings unumgan̈glich. 

Wir wollen hier deshalb darüber diskutieren, wie die skizzierte Neuausrichtung 
der Altenhilfe konkret und zeitnah gestaltet werden kann. Wir haben keine Zeit 
mehr für mehrjaḧrige Erprobungen – aber besitzen aus unserer Alltagspraxis 
hervorragendes Wissen über das, was geht und was nicht geht. Warum kon̈nen 
z.B. unsere Fachkraf̈te ub̈er das Begutachtungsinstrument nicht selbst den 
Versorgungsbedarf erheben? Wofur̈ benoẗigen wir hierfur̈ noch den MDK? Faktisch 
erbringen wir bereits seit Corona diese Leistung und kon̈nten diese auch in einer 
Welt ohne Sektoren fortsetzen – direkt und ohne neue Strukturen aufbauen zu 
mus̈sen, gern auch mit begleitender Versorgungsforschung.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, Jens Spahn hat als Bundesgesundheitsminister 
2020 richtig festgestellt: „Die Pflege ist die soziale Frage der kommenden 20er 
Jahre“. Aber leider ist die Systemrelevanz von Alter und Pflege bisher immer noch 
nicht ausreichend erkannt oder von uns verdeutlicht worden. Wie also kann die 
Neuausrichtung der Altenhilfe unter Einbindung der Gesellschaft realisiert werden?  

Was wird neben der erheblichen Anpassung der rechtlichen Gegebenheiten fur̈ eine 
Neuausrichtung benoẗigt? Worub̈er mus̈sen wir neben dem bisher Gesagten hier und 
jetzt reden? 

• Wir mus̈sen ub̈er die zukun̈ftige Rolle der Kommunen sprechen. Ub̈er eine 
Altenhilfeplanung, wie es sie vor Inkrafttreten der Pflegeversicherung gegeben 
hat. Über eine steuernde und vernetzende Funktion.  
 

• Wir mus̈sen auch ub̈er altersgerechtes Wohnen reden. Über Quartiers-
Entwicklung unter Einbindung der Wohnungswirtschaft mit dem Ziel: 
Versorgungssicherheit fur̈ al̈tere und pflegebedur̈ftige Menschen in der 
eigenen Haüslichkeit. Sie wollen und sollen so lange wie mog̈lich zu Hause 
wohnen kon̈nen – daran mus̈sen wir uns ausrichten.  
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• Wir mus̈sen auch danach fragen, wie uns in diesem Kontext die Vermeidung 
oder Verzog̈erung von Pflegebedur̈ftigkeit gelingen kann – also eine bessere 
Gesundheitsfor̈derung, auch im Hinblick auf die gefaḧrdende Einsamkeit im 
Alter.  

 
• Und ebenso wichtig: Wie kon̈nen wir die vorhandenen Pflegekraf̈te binden? 

Kann Deutschland in absehbarerer Zeit ub̈erhaupt noch realistisch auf 
zuwandernde Pflegefachkraf̈te in groß̈erer Zahl bauen?  

 
• Ganz zentral ist die Frage: Welche Versorgungsqualitaẗ können oder 

müssen wir ggf. für die Zukunft akzeptieren beziehungsweise halten? 
Und wer diskutiert diese Frage überhaupt?  

• Last but not least: Gute Pflege kostet Geld. In welcher Hoḧe wollen wir die 
Kosten fur̈ die pflegebedingten Aufwendungen auf die Allgemeinheit 
ub̈ertragen, also vergesellschaften? Oder sollen am Ende allein die 
pflegebedur̈ftigen Menschen weitgehend selbst fur̈ die Kosten der Pflege 
aufkommen? Kurz: Wie wollen wir als Gesellschaft mit den Kosten fur̈ die 
Pflege zukun̈ftig umgehen? Auf keinen Fall darf die Altenpflege als 
Kostentreiber betrachtet werden!  

Dieser Kongress bietet herausfordernde Perspektiven und soll gleichzeitig Zuversicht 
vermitteln. Wir alle sind gefordert, uns fachlich wie sozialpolitisch zu engagieren und 
klare Zielperspektiven nicht nur einzufordern, sondern diese auch mit zu entwickeln.  

In diesem Sinne wun̈sche ich uns einen ereignisreichen, intensiven Kongress. 
Vielen Dank! 
 

Zitat aus dem 7. Altenbericht von 2016  

Eine Sorgende Gemeinschaft ist das gelingende Zusammenspiel von Bur̈gerinnen 
und Bur̈gern, Staat, Organisationen der Zivilgesellschaft und professionellen 
Dienstleistern in der Bewal̈tigung der mit dem demografischen Wandel verbundenen 
Aufgaben.  

 
 


